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Zusammenfassung

Hintergrund: Forensisch-medizinische Untersuchungen von Lebenden gehören
seit jeher zu den Aufgaben in der rechtsmedizinischen Praxis. Während Studien
über Gewaltopfer bereits umfassend veröffentlicht wurden, sind systematische
Untersuchungen zu tatverdächtigen Personen, insbesondere zu Verdächtigen in Fällen
von Tötungsdelikten, bislang nur vereinzelt publiziert worden.
Fragestellung: Es sollte untersucht werden, in wie vielen Fällen Tatverdächtige eines
vorsätzlichen Tötungsdeliktes rechtsmedizinisch untersucht worden sind, und ob sich
an den Personen charakteristische Befunde feststellen lassen, die eine Rekonstruktion
des Tatgeschehens unterstützen können.
Material und Methoden: Zwischen 2002 und 2022 wurden durch Mitarbeiter
des Instituts für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Rostock 67 Personen
rechtsmedizinisch untersucht, die zum Untersuchungszeitpunkt tatverdächtig
waren, ein Tötungsdelikt begangen zu haben. Die im Institut für Rechtsmedizin
der Universitätsmedizin Rostock zur Verfügung stehenden Informationen zu den
Untersuchungen als auch den Delikten selbst wurden anhand zahlreicher Kriterien
analysiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Korrelation der verschiedenen
Gewaltformen mit bestimmten Verletzungsmustern gelegt.
Ergebnisse: Die Tatverdächtigen waren in 91% der Fälle männlich und vorwiegend
im jüngeren Erwachsenenalter. Führend bei der Tatbegehung war die Anwendung
von scharfer Gewalt, gefolgt von der kombinierten Anwendung scharfer und stumpfer
Gewalt. Von den 48 Personen, die verdächtig waren, eine andere Person u. a. mittels
scharfer Gewalt getötet zu haben, wiesen 20 Personen (41%) Verletzungen auf,
die auf das Hantieren mit einem scharfen Werkzeug zurückzuführen waren. Von
den 30 Personen, die verdächtig waren, eine andere Person u. a. mittels stumpfer
Gewalteinwirkung getötet zu haben, wiesen 23 Befunde (78%) auf, die im Rahmen
einer körperlichen Auseinandersetzung mit der getöteten Person entstanden sein
können, wobei die festgestellten Verletzungen wesentlich uncharakteristischer waren.
In weiteren 9 Fällen (13%) konnten Verletzungen festgestellt werden, die als eine
körperliche Gegenwehr durch das Opfer interpretiert wurden.
Schlussfolgerung: Die rechtsmedizinische Untersuchung von Beschuldigten, denen
ein vorsätzliches Tötungsdelikt vorgeworfen wird, kann erheblich zur Rekonstruktion
des Tatgeschehens und zur Aufklärung der Tat beitragen. Insofern sollte den
Ermittlungsbehörden eine solche Untersuchung für alle infrage kommenden Fälle mit
Nachdruck angeboten werden.
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Tab. 1 Analysekriterien
Kriterium

Geschlecht der tatverdächtigen Person

Alter der tatverdächtigen Person

Nationalität der tatverdächtigen Person

Vorerkrankungen der tatverdächtigen Per-
son

Auftraggeber der rechtsmedizinischen
Untersuchung

Zeitraum zwischen Tat und rechtsmedizini-
scher Untersuchung

Untersuchungsort

Tatgeschehen

Tatort

Tatmittel

Substanzbeeinflussungder tatverdächtigen
Person zur Tatzeit

Beziehung zwischen tatverdächtiger Person
und Opfer

Alter des Opfers

Geschlecht des Opfers

Tatmotiv

Rechtsmedizinisch festgestellte Verletzun-
gen

Rechtsmedizinische Beurteilung

Einleitung

In den vergangenen Jahren haben sich an
den meisten deutschsprachigen rechts-
medizinischen Instituten sog. Gewaltop-
ferambulanzen etabliert, die verletzten
Kindern und Erwachsenen die Mög-
lichkeit einer niedrigschwelligen und
gerichtsverwertbaren Befunddokumenta-
tion bieten. Klinisch-rechtsmedizinische
Untersuchungen nach § 81 der Strafpro-
zessordnung (StPO) dagegen sind seit
jeher fester Bestandteil der rechtsme-
dizinischen Routinearbeit. Dabei werden
nicht nur verletzte Personen entsprechend
§ 81c StPO, sondern auch Tatverdächti-
ge gemäß § 81a StPO rechtsmedizinisch
begutachtet. Es gilt, die körperliche Unter-
suchung zur Feststellung von Tatsachen
durchzuführen, die für das Verfahren von
Bedeutung sind. Die festgestellten Be-
funde an Tatverdächtigen können dabei
wichtige Hinweise für die Rekonstruktion
der Geschehensabläufe liefern und die An-
gaben der geschädigten Person – sofern

erhebbar – als auch des Tatverdächtigen1

bekräftigen oder aber widerlegen.
Während dem Themenkomplex zur

Untersuchung von Tatverdächtigen in
einem einschlägigen Lehrbuch der klini-
schen Rechtsmedizin bereits ein eigenes
Kapitel gewidmet wurde [1], sind wissen-
schaftliche Beiträge zu charakteristischen
Befunden an tatverdächtigen Personen
bislang nur vereinzelt veröffentlicht wor-
den; dabei lag der wesentliche Fokus
auf Befunden nach scharfen Gewaltein-
wirkungen [2–8]. Nach einem Beitrag
über Untersuchungen von Tatverdächti-
gen im Allgemeinen, der im Rahmen einer
medizinischen Dissertation veröffentlicht
wurde [2, 8], soll nun im Speziellen auf
körperliche Befunde anBeschuldigten, de-
nen ein Kapitaldelikt vorgeworfen wurde,
eingegangen werden.

In Deutschland umfassen vorsätzliche
Tötungsdelikte bzw. Straftatengegendas
Leben als Erfolgsdelikte Mord (§ 211
des Strafgesetzbuches (StGB)), Totschlag
(§ 212 StGB) sowie Tötung auf Verlangen
(§ 216 StGB).

Material und Methoden

Zwischen 2002 und 2022 wurden am In-
stitut für Rechtsmedizin (IREM) der Uni-
versitätsmedizin Rostock (UMR) insgesamt
1516klinisch-forensischeUntersuchungen
durchgeführt, die überwiegend durch die
Staatsanwaltschaften Rostock und Schwe-
rin beauftragt wurden. Unter den Unter-
suchten fanden sich in diesem Zeitraum
67 Personen (4,4%), die zum Untersu-
chungszeitpunkt tatverdächtig waren, ein
vorsätzliches Tötungsdelikt begangen zu
haben. Es wurde vonseiten der Autoren
keine weitere juristische Einordnung der
Delikte vorgenommen und ausschließlich
Untersuchungsergebnisse zu Tatverdäch-
tigeneingeschlossen, zudenenzumUnter-
suchungszeitpunkt ein hinreichender Tat-
verdacht bestand.

Die schriftlichen Gutachten zu den
Untersuchungen wurden anhand zahl-
reicher Kriterien zu den Verdächtigen
selbst als auch den Tatgeschehen analy-

1 Zur vereinfachten Lesbarkeit werden per-
sonenbezogene Angaben in der männlichen
Form aufgeführt, gemeint sind jeweils alle
Geschlechter.

siert (. Tab. 1). Als Informationsquellen
dienten die Fotodokumentation, die in
54 Fällen (81%) durch die untersuchenden
Rechtsmediziner zu den Befunden an den
Tatverdächtigen angefertigt wurde, sowie
die zu allen Fällen (100%) schriftlich vor-
liegenden oder mündlich übermittelten
polizeilichenErmittlungsergebnisse (Straf-
anzeigen, Leichenschauberichte, Ermitt-
lungsberichte). Darüber hinaus wurden
die Ergebnisse der Leichenschauen, die
in 54 Fällen (87%) am Fundort durchge-
führt wurden, sowie die entsprechenden
Obduktionsgutachten zu den getöteten
Opfern, die in allen 62 Fällen (100%) er-
stellt wurden, berücksichtigt. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die Korrela-
tion der verschiedenen Gewaltformen mit
bestimmten Verletzungsmustern gelegt.

Ergebnisse

Charakteristika der Tatverdächtigen

Im Untersuchungszeitraum wurden am
IREM der UMR insgesamt 94 vorsätzli-
che Tötungsdelikte bearbeitet, wobei die
jährliche Anzahl über den betrachteten
Zeitraum erheblich schwankte (. Abb. 1).
Insgesamt wurde 67 Personen untersucht,
die verdächtig waren, an insgesamt 62 Tö-
tungsdelikten beteiligt gewesen zu sein.
Dabei waren insgesamt 4 Personen ver-
dächtig, jeweils 2 Personen getötet zu
haben. Ein anderer Tatverdächtiger wurde
der vorsätzlichen Tötung von 3 Personen
beschuldigt. In 6 Fällen wurden insgesamt
15Personenverdächtigt, die Tötungsdelik-
te gemeinschaftlich begangen zu haben.
Die übrigen Tathandlungen mit jeweils
einem getöteten Opfer wurden von allein
handelnden Personen begangen.

Der Großteil der Verdächtigen (61 Per-
sonen, 91%) war männlich und überwie-
genddeutscher Staatsangehöriger (51Per-
sonen, 84%). Die übrigen untersuchten
Männerwaren in jeweils 3 Fällenukrainisch
und russisch,weiterebeschuldigteMänner
waren jeweils ägyptisch, vietnamesisch, li-
tauisch und aserbaidschanisch. Es wurden
weiterhin insgesamt 6 (9%) weibliche Tat-
verdächtige mit ausschließlich deutscher
Staatsangehörigkeit begutachtet.

Die Tatverdächtigenwarenvorwiegend
im jüngeren Erwachsenenalter, während
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sich die Getöteten eher im höheren Er-
wachsenenalter befanden (.Abb. 2).

Angaben zur Beziehung zwischen der
tatverdächtigen Person und dem Opfer la-
gen in 55 Fällen (82%) vor: Am häufigs-
ten bestand eine Bekanntschaft zwischen
den beteiligten Personen (Mitbewohner,
Nachbarn, Arbeitskollegen, Pflegedienst-
mitarbeitende, Prostituierte), gefolgt von
(ehemaligen) (Ehe-)Partnern sowie weite-
ren Familienangehörigen (Eltern, Pflegeel-
tern, Großeltern, Geschwister, neugebore-
ne Kinder). Bekanntschaften aus dem Al-
koholikermilieu sowie Zufallsopfer waren
gleichhäufig vertreten. In dem vorliegen-
den Untersuchungskollektiv sind jeweils
31 männliche und weibliche Personen ge-
tötetgeworden,wobeiMädchenundFrau-
enbei denBeziehungstaten und Tötungen

in sexualisiertem Kontext deutlich überre-
präsentiert waren.

Es ereigneten sich 57 (92%) Delikte im
eigenenoder imgemeinsamenWohnraum
bzw. dem des späteren Opfers. Die übri-
gen Taten wurden im öffentlichem Raum,
wie beispielsweise auf der Straße oder in
Waldstücken, ausgeübt.

In 44 Fällen (66%) lagen zum Zeitpunkt
der rechtsmedizinischen Untersuchung
keine Informationen über eine mögliche
Substanzbeeinflussung der Tatverdäch-
tigen vor. In 18 Fällen (27%) wurden
die Tatverdächtigen als stark oder er-
heblich alkoholisiert beschrieben, wur-
de Atemalkoholgeruch wahrgenommen,
oder Atemalkoholkonzentrationen zwi-
schen 0,2 und 3,5‰ wurden gemessen.
In jeweils 2 Fällen (jeweils 3%) wurde eine

Beeinflussung durch Beruhigungsmittel
oder Cannabisprodukte bekannt.

Angaben zu Vorerkrankungen lagen in
20 Fällen (30%) vor, 10 weitere Tatver-
dächtige (15%) verneinten, vorerkrankt
gewesen zu sein. Führend waren bei den
Erkrankungen Alkohol- und/oder Betäu-
bungsmittelabhängigkeiten, gefolgt von
psychiatrischen Erkrankungen (paranoide
Schizophrenien, Paraphilien, Depressio-
nen). Internistische Grunderkrankungen
wurden nur vereinzelt erwähnt. In mehr
als der Hälfte der Fälle (37 Fälle, 55%)
ließen sich den zur Verfügung stehen-
den Informationen keine Angaben über
Vorerkrankungen entnehmen.

DieUntersuchungenwurden inZeiträu-
men zwischen 90min und 7 Jahren nach
den Tötungen durchgeführt. Die über-
wiegende Mehrheit – 51 (76%) der Be-
schuldigten – wurde jedoch innerhalb
der ersten 24h nach der Tat rechtsme-
dizinisch untersucht. Nahezu die Hälfte
der Untersuchungen (31 Untersuchun-
gen, 47%) fand im Zentralgewahrsam
der zuständigen Kriminalpolizeiinspektio-
nen Rostock bzw. Schwerin statt, gefolgt
von den Räumlichkeiten der Polizeireviere
(23 Untersuchungen, 35%), wo die Tatver-
dächtigen in dortigen ärztlichen Untersu-
chungsräumen,Gewahrsamszellenoder in
Büroräumen in Augenschein genommen
wurden. In Einzelfällen wurden die Unter-
suchungen auch in Krankenhäusern oder
Justizvollzugsanstalten durchgeführt.

Charakteristika der Taten und der
Befunde

Von den 67 Untersuchten wiesen 53 Per-
sonen (79%) Befunde auf, die als Folgen
derTatbegehunginterpretiertwordensind
und die im Folgenden konkreter eingeord-
net werden sollen.

Bei den Tathandlungenwar die Anwen-
dung von scharfer Gewalt führend, gefolgt
von der kombinierten Anwendung schar-
fer und stumpfer Gewalt (. Abb. 3). Dabei
wurden in 52 Fällen (78%) Messer unter-
schiedlicher Art, wie z. B. Küchen-, Brot-,
Butterfly-, Jagd- oder Fleischermesser, ver-
wendet, wobei detaillierte Angaben wie
die Klingenlänge oder Art des Schliffes
zum Sektionszeitpunkt nur vereinzelt be-
kannt waren. In Einzelfällen wurden an-
dere scharfe Gegenstände, wie z. B. (Gar-

4 Rechtsmedizin



Abb. 58 aGlattrandige Hautdefekte anDaumenballen undulnarer Kante der rechtenHand, Tatwerkzeug: Küchenmesser.
bGlattrandige Hautdurchtrennung an der Kleinfingerbeugeseite der linkenHand, Tatwerkzeug: Jagdmesser. cGlattrandige
Hautdurchtrennungen anDaumen- undKleinfingerballen der rechtenHand, Tatwerkzeug: Gartenschere

Abb. 68 aRötungmit oberflächlichenHautdefektenwienach Faustschlaggegendie linke Jochbein-
region; im Rahmen eines Streits sei es zu einer körperlichenAuseinandersetzung zwischen demTat-
verdächtigenunddemOpfer gekommen.bRot-gelblichesMonokelhämatom links sowie Verfärbung
der linkenSchläfen-undJochbeinregionmitSchürfungundQuetsch-Riss-Wunde,Untersuchung4Ta-
genachderTat; derTatverdächtige sei aneinergemeinschaftlichenTötungeinesMannesmitMessern
und anderenGegenständen beteiligt gewesen
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Abb. 78Häufigkeitsverteilung der verletzten Körperregionen von Tatverdächtigen nach stumpfer
Gewalteinwirkung

ten)Scheren, Scherben, eine Fleischgabel
oder eine Machete eingesetzt. Insgesamt
wiesen 3 Personen (4%), die alle verdäch-
tigwaren, jemandenmittels eines scharfen
Gegenstandesgetötet zuhaben, selbstbei-
bringungstypische Verletzungen auf.

Von den 48 Personen, die verdächtig
waren, eine andere Person u. a. mittels
scharfer Gewalt getötet zu haben, wiesen
20 Personen (41%) Verletzungen auf, die
auf das Hantieren mit einem scharfen Ge-
genstand zurückzuführen waren. Bei den
rechtsmedizinischen Untersuchungen fie-
len insbesondere glattrandige, überwie-
gend oberflächliche Hautdefekte an den
Händen auf (.Abb. 4 und 5a–c), die durch
den Umgang mit einem scharfen Werk-
zeug entstanden sein konnten. Dabei wur-
den insbesondere Verletzungen an den
Streckseitender Finger festgestellt. Eswur-
den jedoch auch in je einem Fall ober-
flächliche, glattrandige Verletzungen im
Gesicht, auf der behaarten Kopfhaut, an
den Armen und den Füßen beobachtet.

Von den 30 Personen, die verdächtig
waren, eine andere Person u. a. mittels
stumpferGewalteinwirkunggetötet zuha-
ben, wiesen 23 Befunde (77%) auf, die
im Rahmen einer körperlichen Auseinan-
dersetzung mit der getöteten Person ent-
standen sein konnten (. Abb. 6a,b). Da-
bei waren diese Verletzungen jedoch we-
sentlich uncharakteristischer als die der
Gruppe Tatverdächtiger, die scharfe Ge-
walt angewandt haben sollen: Die Perso-
nen wiesen überwiegend oberflächliche
Schürfungen und Hautverfärbungen ins-
besondere an Kopf, Armen, Hüften, Kni-
en und Unterschenkelstreckseiten auf. Die
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Abb. 88 aParallelstreifigeHauteinblutungenander rechtenHalsseite;derTatverdächtigehabeseine
Expartnerin zunächst gewürgt und anschließendmit Stichen in denHals, BauchundRücken getötet.
bGeformte Hauteinblutungenmit zentraler Abblassung an der rechten ulnarenHandkante; der Tat-
verdächtige sei von seiner Ehefrau in die Handgebissenworden, bevor er sie erdrosselt habe

verletzten Körperregionen sind in. Abb. 7
dargestellt.

Inweiteren 9 Fällen (13%) konntenVer-
letzungen festgestellt werden, die als ei-
ne körperliche Gegenwehr durch das Op-
fer interpretiert wurden (. Abb. 8a,b). Ins-
besondere die untersuchten Männer, die
tatverdächtig waren, eine andere Person
mittels komprimierender Gewalt gegen
den Hals getötet zu haben, wiesen über-
wiegend kratzerartige Hautdefekte und
Hauteinblutungen, betont am Hals und
am Oberkörper sowie an den Armen auf,
die durch sich intensiv wehrende Opfer
entstanden sein konnten.

In dem untersuchten Kollektiv fanden
sich 4 Personen, die der Tötung von Min-
derjährigen beschuldigt wurden. So wur-
den 2 Frauen verdächtigt, ihre neugebore-
nen Kinder unmittelbar nach der Geburt
durch Ertränken bzw. durch das Werfen
aus dem Fenster getötet zu haben. Bei-
de Beschuldigte wurden innerhalb weni-
ger Stunden nach der jeweils häuslichen
Entbindung und Auffindung der Neuge-
borenen fachärztlich gynäkologisch unter-
sucht. Bis auf geburtstypische Verletzun-
genwarendieFrauenunverletzt.Weiterhin
wurden 2 Männer verdächtigt, ein 7-jäh-
riges sowie ein 16-jähriges Mädchen im
Rahmen eines Sexualdeliktes getötet zu
haben. Während auf die 7-Jährige mittels
stumpfer und scharfer Gewalt eingewirkt
wurde, wurde die 16-Jährige mittels mas-
siver stumpfer Gewalteinwirkung getötet.

Beide Tatverdächtige wiesen lediglich un-
charakteristische, kratzerartigeHautdefek-
te bzw. Kontusionsblutungen an den Ar-
men auf. Bei Nichtberücksichtigung der
beiden Untersuchungen von tatverdäch-
tigen Frauen, die ihre Neugeborenen un-
mittelbar nach der Geburt getötet hatten,
erhöht sich der Anteil der untersuchten
Beschuldigten mit Befunden, die als Fol-
gender Tatbegehung interpretiertworden
sind, auf 82%.

Insgesamt 10 Personen (15%) wiesen
charakteristische Verletzungen auf, wie sie
nach polizeilichen Maßnahmen z.B. im
Rahmen der Festnahme entstanden sein
konnten (. Abb. 9a,b).

Diskussion

Ebenso wie nach forensischen Untersu-
chungen von mutmaßlichen Opfern soll-
ten Befunde an Tatverdächtigen von Ka-
pitaldelikten nach Art, Lokalisation und
Intensität interpretiert werden. Die syste-
matische Inaugenscheinnahmeder Person
sollte idealerweise gemeinsam mit Beam-
ten der Spurensicherung/Kriminaltechnik
erfolgen, um biologische Spuren zeitnah
zu sichern. Dabei sollte ärztlicherseits be-
sonderes Augenmerk auf den möglichen
Entstehungszeitpunkt bzw. -zeitraum von
Verletzungen gelegt und diese sollten mit
den Befunden am Leichnam abgeglichen
werden. Dadurch kann ein wichtiger Bei-
tragzurRekonstruktiondesTatgeschehens

sowie der Beurteilung der Glaubwürdig-
keit der Angaben des Tatverdächtigen ge-
leistet werden [3]. Die festgestellten Be-
funde solltengrundsätzlichnachdenStan-
dards der forensischen Fotografie doku-
mentiert werden [11, 12].

Tatverdächtige von vorsätzlichen Tö-
tungsdelikten können dabei –maßgeblich
abhängig von der angewendeten Gewalt-
form – unterschiedliche körperliche Be-
funde aufweisen (. Tab. 2).

In den vergangenen 20 Jahren hat in
Deutschland die Anzahl an behördlich er-
fassten vollendeten Morden bis auf einen
erneutenAnstieg zwischen 2013 und 2017
deutlich abgenommen, so wurden 2002
noch 421 Morde registriert, 2022 dage-
gen nur noch 211. Dabei lag die Aufklä-
rungsquote zwischen 91,4% (2019) und
96,3% (2013) bundesweit konstant hoch.
Mecklenburg-Vorpommern (M-V) rangiert
in Bezug auf die Häufigkeit von Mord, Tot-
schlag und Tötung auf Verlangen im un-
teren Mittelfeld [13]. Während sich bun-
desweit Inzidenzenzwischen2,57/100.000
Einwohner im Jahr 2015 und 3,23 Tö-
tungsdelikte/100.000 Einwohner im Jahr
2002 finden, liegt die Inzidenz in M-V
deutlich niedriger: Im Jahr 2007 traten
mit einer Inzidenz von 1,43 vorsätzlichen
Fremdtötungen/100.000 Einwohnern die
meisten Fälle auf. In den Jahren 2013 so-
wie 2015–2017waren es lediglich 0,23 Tö-
tungsdelikte/100.000 Einwohner [14]. Im
Jahr 2022 wurden in M-V 12 Morde so-
wie 27 Fälle von Totschlag begangen [15].
Die mit Abstand größte Opfergruppe in
diesem Jahr waren Erwachsene zwischen
21 und 60 Jahren. In einem Drittel der Fäl-
le bestand vor der Tat weder soziale noch
räumliche Nähe zwischen Täter und Opfer
(34%) [16].

Im Einzugsgebiet des IREM der UMR
– den Landgerichtsbezirken Rostock und
Schwerin – ereigneten sich im Erhebungs-
zeitraum zwischen 2002 und 2022 ins-
gesamt 94 Tötungsdelikte, es wurden je-
doch nur im Zusammenhang mit 62 De-
likten die entsprechenden rechtsmedizini-
schen Untersuchungen der Tatverdächti-
gen nach § 81 a StPO angeordnet. Über
die Gründe, warum nicht zu jedem Fall ei-
ne Untersuchung veranlasst wurde, kann
nur gemutmaßt werden: Dazu gehören
jedoch möglicherweise lange Zeiträume
zwischen dem Auffinden des Leichnams
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Abb. 98 Zirkulär verlaufende Hautrötungen an denHandgelenkenwie nach Tragen vonHandfesseln (a,b)

bzw. der Feststellung der/des Tatverdäch-
tigen, Fälle von (spurenarmen) Neugebo-
renentötungen, Tötungen durch Unterlas-
sen und mit Sicherheit der Umstand, dass
keine tatverdächtige Person ermittelt wer-
den konnte. Sofern ein Tatverdächtiger be-
kannt ist und bislang keine rechtsmedizi-
nische Inaugenscheinnahme angeordnet
wurde, empfiehlt sich die aktive Nachfrage
bei den Ermittlungsbehörden, um die Un-
tersuchungmöglichst zeitnahdurchzufüh-
ren. Dabei sollte die Inaugenscheinnahme
idealerweise durch denselben Arzt erfol-
gen, der auch die Leichenschau am Tat-
ort bzw. Leichenfundort durchgeführt hat.
So können die festgestellten Befunde am
Leichnam sowie an dem Tatverdächtigen
bestmöglich interpretiert und Informati-
onsverluste vermieden werden [1, 2].

Lediglich 14 der untersuchten Perso-
nen (21%) wiesen keine oder ausschließ-
lich Befunde auf, die nicht im Zusammen-
hang mit dem Tatgeschehen standen. Um
die Angaben des Tatverdächtigen, der ins-
besondere bei Tötungsdelikten häufig die
einzige Person ist, die die Abläufe der Tat
schildern könnte, zu verifizieren bzw. in
einen Gesamtkontext zu betrachten, ist
eine Untersuchung des Beschuldigten aus
rechtsmedizinischer Sichtunerlässlich. Ins-
besondere die Angabe einer Notwehrsi-
tuation durch die tatverdächtige Person
kann durch die Untersuchungsergebnisse
bestätigt oder widerlegt werden. Im un-
tersuchten Kollektiv fand sich ein Fall, der
am IREM der UMR bearbeitet worden ist,
bei dem es zu einer Verfahrenseinstellung
durch die zuständige Staatsanwaltschaft
gemäß § 170 Abs. 2 StPO gekommen ist:
Die Befunde an einemTatverdächtigenha-

ben dessen Angabe, zuvor von dem später
Getöteten mit einer Holzstrebe mehrfach
massiv geschlagen worden zu sein, bestä-
tigt. Er habe seinen Angreifer mit einem
Küchenmesser in die Brust gestochen, um
ihnhandlungsunfähig zumachen [2]. Aber
auch Hinweise auf eine mögliche Gegen-
wehr und die damit verbundene, zumin-
dest zeitweise erhaltene Handlungsfähig-
keit der Opfer können sich durch Verlet-
zungenanTatverdächtigenableiten lassen
(.Abb. 8a,b).

Insbesondere wenn es zu einer Ge-
waltanwendung mit einem scharfen Ge-
genstand gekommen ist, ist es nicht sel-
ten, dass charakteristische Verletzungen
an der tatverdächtigen Person festgestellt
werden können [2, 4–6]. Von den un-
tersuchten Tatverdächtigen wiesen zwei
Fünftel glattrandige, meist oberflächliche
Verletzungen, überwiegend an Fingern,
Handflächen und Armen, aber vereinzelt
auch an der Gesichtshaut, auf. Die Be-
funde an den Händen sprechen für ein
Abrutschen auf die Klinge bei einem ho-
hen Kraftaufwand, wie z. B. einem kräfti-
gen Zustechen, insbesondere, wenn ein
ausreichender Handschutz zwischen Klin-
ge und Handgriff fehlt. Weiterhin kann
es auch durch ein tatzeitnahes unkontrol-
liertes Hantieren mit einem scharfen Ge-
genstand zu entsprechenden Verletzun-
gen kommen. Tsokos und Braun beschrei-
benVerletzungenander ulnarenDaumen-
seite und der dem Daumen zugewandten
Zeigefingerseite [6]. Schmidt und Pollak
konnten Tendenzen zu Verletzungen an
der radialen Daumenseite sowie dem In-
terphalangealgelenkdesZeigefingers fest-
stellen, wobei sie keine eindeutige Bevor-

zugung einer Seite beobachteten [4, 5].
Diese Feststellungen könnendurch die un-
tersuchten Fälle bestätigt werden. Die Ver-
letzungsmuster der Untersuchten zeigten
sich sehr variabel: Neben den in der Fachli-
teratur beschriebenen Lokalisationen wa-
ren in dem untersuchten Kollektiv auch
die ulnare Handkante sowie der Kleinfin-
gerbetroffen.Nur inwenigenFällenkames
zu Sehnen- und/oder Gefäßverletzungen,
die chirurgisch versorgt werden mussten.
Dies kann möglicherweise dahingehend
interpretiert werden, dass es nicht aus-
schließlich zu einem Abrutschen auf eine
Messerklinge, sondern auch zu ungerich-
teten, unkontrollierten Bewegungen und
(oberflächlichen) Kontaktenmit der Klinge
gekommen sein kann. Offensichtlich ab-
sichtlich selbstbeigebrachte Verletzungen
andentypischenLokalisationen(beispiels-
weise Unterarmbeugeseiten, Handgelenk-
beugeseiten, Bauchhaut) fanden sich nur
in Einzelfällen und waren problemlos als
solche zuzuordnen.

Stumpfe Gewalteinwirkungsfolgen
wurden bei dem Großteil derjenigen
festgestellt, die verdächtig waren, eine
andere Person u. a. mittels stumpfer Ge-
walt getötet zu haben. Diese Befunde
waren teilweise durch die Gegenwehr der
Opfer zu erklären, wie Kratzverletzungen
durch Fingernägel oder Bissverletzungen
(. Abb. 8a,b), die überwiegend an der
oberen Körperhälfte der Untersuchten
festgestellt wurden. Größtenteils waren
die Befunde jedoch uncharakteristisch
und können sowohl im Rahmen von
Kampfhandlungen als auch von Stür-
zen entstanden sein. Charakteristische
Verletzungen von Handrücken und/oder
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Originalien

Tab. 2 Charakteristische Befunde und Lokalisationen an Tatverdächtigen von Tötungsdelikten
Befunde Bevorzugte

Lokalisationen
Mögliche Entstehungs-
mechanismen

Kratzerartige Hautdefekte Gesicht, Rumpf, Arme, Rücken Gegenwehr des Opfers

(Geformte) Hauteinblutun-
gen, Hämatome, Quetsch-
Riss-Wunden

Gesicht, Rumpf, Arme, Rücken Körperliche Auseinanderset-
zung (auch i. R. der polizei-
lichen Festnahme), Gegen-
wehr/Bisse des Opfers

Schürfungen Gesicht, Handflächen, Kniege-
lenke

Sturzverletzungen (auch i. R.
der polizeilichen Festnahme)

Schwellungen, Hautrötungen,
Hautdefekte

Fingerknöchel Kräftiges Zuschlagen

Zirkuläre Hautrötungen Handgelenke Tragen von Handfesseln

Glattrandige Hautdefekte Hände Hantierenmit einem scharf-
kantigesWerkzeug

Versengte Haare; thermische
Schädigungen

Haut und Behaarung der
Kopfes, Augenbrauen, Arme,
Handrücken, Finger

Brandlegung

Schmauchanhaftungen, Haut-
defekte/-einblutungen

Hände Schussabgabe

Fingerknöcheln, wie sie typisch für Faust-
schläge sein können, fanden sich in der
untersuchten Kohorte nicht.

Andere Gewaltformen, wie Verbren-
nungenoderSchussbeibringungen,waren
in der vorliegenden Erhebung deutlich
unterrepräsentiert.

Wenn Minderjährige getötet wurden,
wurden keine charakteristischen Befunde
bei den Beschuldigten festgestellt. Bei
Neugeborenentötungen wurden durch
die Gynäkologen lediglich geburtstypi-
sche Verletzungen diagnostiziert.

Während zirkulär um die Handgelenke
verlaufende Rötungen in der Regel un-
kompliziert als Fesselungsspuren identi-
fiziert werden können, kann es bei einer
massiven Gegenwehr bei der polizeilichen
Festnahme zu weiteren Verletzungen wie
Schürfungen und Hauteinblutungen kom-
men. Um diese Verletzungen, die im Rah-
menpolizeilicherMaßnahmenentstanden
sind, vonBefunden, die sichder/die Tatver-
dächtigemöglicherweise durch das Tatge-
schehen zugezogen hat, zu differenzieren,
ist eine sorgfältige Dokumentation seitens
der Polizeibeamten hilfreich – insbeson-
dere, wenn Tat und Festnahme zeitlich eng
beieinanderliegen.

Sofern die tatverdächtige Person aus-
kunftsbereit ist, sollten auch akute Be-
schwerden, bestehende Vorerkrankungen
mit ggf. regelmäßiger Medikamentenein-
nahme oder chronischem Substanzmiss-
brauch, aber auch akute Beeinflussungen

durchAlkohol, Betäubungsmittel oderArz-
neimittel abgefragt und eine entsprechen-
de Asservierung von Blut und/oder Urin
veranlasst werden. Aus dem direkten Kon-
takt zumTatverdächtigenkönnen sich u.U.
bereits erste Hinweise auf hirnorganische
Störungen ableiten lassen.

Da eine flächendeckende Verfügbar-
keitvonrechtsmedizinischerExpertiseder-
zeit nicht gegeben ist, wird in verschiede-
nen medizinischen Publikationen zuneh-
mend rechtsmedizinischesWissen zu einer
standardisierten, qualitativen Befunddo-
kumentation von Verletzungen vermittelt
[17, 18]. Auch der IMPP-Gegenstandska-
talog für den zweiten Abschnitt der ärztli-
chenPrüfungnennt„Gewalterfahrungund
Missbrauch“ als Konsultationsanlass bzw.
„tätlichen Angriff“ als Krankheitsbild, mit
denen Studenten vertraut sein sollen, so-
wie die „Gewaltprävention“ als übergeord-
neteKompetenz [19].Daher istesdurchaus
denkbar, dass sich die Ermittlungsbehör-
den mit der Bitte um Spurensicherung so-
wie die Beurteilung von Befunden an Tat-
verdächtigen auch an klinisch tätige Ärzte
wenden, insbesondere, wenn zeitnah kein
Rechtsmediziner verfügbar ist. Eine unmit-
telbareBefundsicherung ist für dasweitere
Ermittlungsverfahrenvonenormer Bedeu-
tung: Das Vorhandensein vonBefunden an
Tatverdächtigen kann wertvolle Erkennt-
nisse für den Beweis der Täterschaft dieser
Personengruppe erbringen bzw. zur Ent-
lastung der Beschuldigten führen. Die Be-

wertung von Befunden sollte daher bevor-
zugt Rechtsmedizinern vorbehalten sein
und in allen infrage kommenden Fällen
von den Staatsanwaltschaften beauftragt
werden.

Fazit für die Praxis

Forensisch-medizinische Untersuchungen
von Beschuldigten, denen ein vorsätzliches
Tötungsdelikt vorgeworfen wird, können er-
heblich zur Rekonstruktion des Tatgesche-
hens und zur Aufklärung der Tat beitragen.
Derartige Untersuchungen sollten bei aus-
bleibenden Aufträgen den Ermittlungsbe-
hörden insbesondere nach vorsätzlichen
Tötungsdelikten mit Nachdruck angeboten
werden.
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Murder and manslaughter—Clinical forensic examinations of suspects
over a 20-year period

Background: Forensic medical examinations of the living have always been part of
forensic medical practice. While studies on victims of violence have already been
extensively published, systematic examinations of suspects, especially of suspects in
homicide cases, have so far been published only sporadically.
Objective: To investigate in howmany cases suspects of a premeditated homicide have
been examined in forensic medicine and whether characteristic findings can be found
on the persons to support a reconstruction of the crime.
Material and methods: Between 2002 and 2022 a total of 67 persons suspected of
having committed a homicide at the time of the examination were examined by
staff of the Institute of Forensic Medicine of the University Medical Center Rostock
(UMR). The information available at the Institute of Forensic Medicine of the UMR on
the examinations as well as the offences themselves was analyzed on the basis of
numerous criteria. Special attention was paid to the correlation of the different forms
of violence with certain injury patterns.
Results: The suspects were male in 91% of the cases and predominantly in younger
adulthood. The leading method of committing the crime was the use of sharp force,
followed by the combined use of sharp and blunt forces. Of the 48 persons who were
suspected of having killed another person by means of sharp force, 20 persons (41%)
had injuries that could be attributed to handling a sharp instrument. Of the 30 persons
suspected of having killed another person bymeans of blunt force, among other things,
23 (78%) had findings that may have arisen in the context of a physical altercation
with the person killed, whereby the injuries were less characteristic. In a further 9 cases
(13%) injuries were found that were interpreted as physical resistance by the victim.
Conclusion: The forensic medical examination of suspects who are accused of an
intentional homicide can contribute considerably to the reconstruction of the events
of the crime and to the clarification of the case. In this respect, a forensic examination
should be emphatically offered to the investigating authorities for all cases in question.
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